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Zl. 004/2017 Stams, am 09. Mai 2017 
 

Gemeinderatsbeschlüsse vom 08.05.2017 / AUSHANG 

 
Punkt 1: Berichte des Bürgermeisters 

Beschluss: Die Berichte des Bürgermeisters werden vom Gemeinderat zur Kenntnis 
genommen. 

 
Punkt 2: Grundarrondierung im Bereich Hörmann/Bachnetzer; Berichtigung 

des Gemeinderatsbeschlusses vom 19.04.2017 

Beschluss: Der Gemeinderat beschließt 12 Ja-Stimmen und einer Nein-Stimme (GR 
Lechleitner) folgende Änderung der Grundstücksgrenzen gemäß dem 
Vermessungsplan der Vermessung AVT ZT GmbH, GZ. 110584, 
durchzuführen: 
a) Die Abschreibung von ca. 2 m² (Trennstück 1) aus dem Gst. 1910 und 

die Zuschreibung zum Gst. 1847/1 sowie die Entwidmung dieser 
Teilfläche aus dem öffentlichen Gut Wege. 

b) Die Abschreibung von ca. 7 m² (Trennstück 2) aus dem Gst. 1847/1 
und die Zuschreibung zum Gst. 1910 sowie die Widmung dieser 
Teilfläche als öffentliches Gut Wege. 

c) Die Abschreibung von ca. 6 m² (Trennstück 3) aus dem Gst. 1910 und 
die Zuschreibung zum Gst. 1847/1 sowie die Entwidmung dieser 
Teilfläche aus dem öffentlichen Gut Wege. 

Die Grundstücksarrondierung erfolgt entschädigungslos, die Kosten der 
Vermessung und die anfallenden sonstigen Gebühren trägt die 
Gemeinde Stams. 

 
Punkt 3: Sanierung Sportanlage; Vergabe der Baumeisterarbeiten 

Beschluss: Der Gemeinderat beschließt einstimmig, die Angelegenheit zur weiteren 
Klärung zur vertagen. 

 
Punkt 4: Landw. Vorsorgeflächen; Vorlage und Diskussion des  

Verordnungsentwurfs 

Beschluss: Der Gemeinderat beschließt folgende Änderungen zum 
Verordnungsentwurf der Landesregierung betreffend landwirtschaftliche 
Vorsorgeflächen zu beantragen (siehe Planskizzen): 
a) Mit 7 Ja-Stimmen, 5 Nein-Stimmen (GV Paßler, GR Mag. Hörmann, 

GR Lechleitner, GR Fürruther, Vbgm. Wallner) und einer 
Stimmenthaltung (GV Schweigl) in Staudach die Gste., 1849/1, 
1833/1, 1832/3 und 1831 von der Verordnung auszunehmen; 
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b) mit 10-Ja-Stimmen bei 3 Nein-Stimmen (GR Mag. Hörmann, GV 
Paßler, GR Lechleitner), das Gst. 2330 in der Weingartnersiedlung 
von der Verordnung auszunehmen;  

c) einstimmig, in Staudach beim Betriebsgebäude Sanoll die 
Verordnungsgrenze an die nun gültige Grundgrenze anzupassen; 

d) einstimmig, in Mähmoos eine Teilfläche des Gst. 2100/1 
(Lückenschluss) und des Gst. 2106/1 (bis zum Ende der gewidmeten 
Fläche im Süden) von der Verordnung auszunehmen; 

e) einstimmig, in Thannrain eine Bautiefe aus Gst. 2193/1 (südlich des 
bestehenden Gemeindewegs) von der Verordnung auszunehmen 
sowie östlich anschließend aus dem Gst. 2198 entlang des 
Rötlhofwegs eine Bautiefe von der Verordnung auszunehmen; 

f) einstimmig, in Thannrain aus dem Gst. 2152 eine Teilfläche 
(Abrundung des Bereichs) von der Verordnung auszunehmen; 

g) einstimmig, in Haslach (Gassele) im Anschluss an die westliche 
Widmungsgrenze eine Fläche aus dem Gst. 2203/1 von der 
Verordnung auszunehmen; 

h) einstimmig, in Haslach aus dem Gst. 2162 eine Bautiefe entlang des 
bestehenden Gemeindewegs von der Verordnung auszunehmen; 

i) einstimmig, in Haslach im Gst. 2206 die Verordnungsgrenze zwischen 
zwei gewidmeten Bereichen zu begradigen; 

j) einstimmig, in Windfang aus dem Gst. 2143/1 eine Bautiefe, 
nordwestlich an das gewidmete Bauland angrenzend, von der 
Verordnung auszunehmen; 

k) einstimmig, in Windfang aus dem Gst. 2114/1 eine Bautiefe auf Länge 
des gewidmeten Bereichs im Nordosten von der Verordnung 
auszunehmen. 

 
Punkt 5: Anträge, Anfragen, Allfälliges 

Beschluss: Details zu diesem Punkt sind im ausführlichen Sitzungsprotokoll 
enthalten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Angeschlagen am 09.05.2017 
Abgenommen am 24.05.2017 


